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Neues vom Kinderhaus „Kunterbunt”
Das Jahr 2021 hat für das Kinderhaus „Kunterbunt“ in
Priestewitz bis jetzt schon einige Veränderungen mit
sich gebracht und ist somit für viele ziemlich turbulent
gestartet. 
Es sind Erzieherinnen gegangen, neue sind dazuge-
kommen und eine Gruppe musste sich komplett neu
finden. Gerade für die Kinder, die wir erst seit Mitte
Februar wieder im Kinderhaus begrüßen durften, war
dies nicht ganz so leicht. Aber wir hoffen alle, dass sich
die Situation im Jahresverlauf beruhigen wird und wer-
den das Beste daraus machen. 
Eine weitere Veränderung ist die Fertigstellung des
Anbaus im Kinderhaus. Somit gibt es im oberen Bereich
neue Sanitärräume für eine Kindergartengruppe und
den Hort sowie ein neues Büro- und Erzieherzimmer.

In der unteren Etage ist ein Kinderrestaurant mit einer
Kinderküche entstanden. Hier nehmen die Kinder ihre
Mahlzeiten ein und können selbstständig gemeinsam mit
den Erziehern kochen und backen. Momentan wirkt der
Raum noch etwas kahl, aber Ideen sind vorhanden und
eine farbenfrohe Gestaltung in Arbeit. 
Eine große Baustelle ist derzeit noch das Außengelände,
aber die Arbeiten haben bereits begonnen. An dieser
Stelle möchte ich erwähnen und bereits im Vorfeld mei-
nen Dank aussprechen,
dass uns Herr Schmeidl
sowie seine Mitarbeiter
bei der Gestaltung des
Außengeländes tatkräf-
tig unterstützen.
Die bereits aus dem
Vorjahr verschobene

20-Jahres-Feier des Kinderhauses findet leider aufgrund der derzeitig sehr ungewis-
sen Situation auch in diesem Jahr nicht statt. Die bei der Vorbereitung helfenden
Eltern und das Kinderhaus-Team haben beschlossen, dass es dafür im Jahr 2025 ein
großes Fest zum 25-jährigen Bestehen des Kinderhauses gibt. 
Einen Höhepunkt aus der geplanten Jahresfeier haben wir uns aber reserviert, um den
Kindern Anfang Juni eine besondere Überraschung zu machen. Viel mehr wird nicht
verraten.

K. Zumpe, Kita-Leiterin

Innenansicht Kinderrestaurant mit Kinderküche

Im Kinderrestaurant

Außenansicht Anbau Kinderhaus



unter www.priestewitzer-pflegeteam-mit-vertrauen.de und
www.priestewitz.de/Corona. Somit entsteht in unserer Ge-
meinde neben den vorhandenen Testmöglichkeiten in der
Gemeinschaftspraxis Dr. med. Stephan Kümmel/Melanie
Mattheus ein weiterer Anlaufpunkt, um einen kostenlosen
Test durchzuführen.  

Kurze Information zum Stand Radwege
im Gemeindegebiet

Radweg B 101 Priestewitz – Großenhain
Der Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen
vom 30.11.2020 lag vom 04. bis 17. Februar 2021 in der
Gemeindeverwaltung Priestewitz zur allgemeinen Einsicht
aus. Auf Grundlage des Beschlusses kann das Landesamt für
Straßenbau und Verkehr in den kommenden Monaten die
Grunderwerbsverhandlungen abschließen und die Ausfüh-
rungsplanung beauftragen.  
Radweg S 81 Zschauitz – Lenz
Hier muss erst noch das Planfeststellungsverfahren bei der
Landesdirektion Sachsen beantragt werden. Dies soll, laut
Mitteilung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, im
April 2021 erfolgen. Das Verfahren hat sich auf Grund des
geforderten Umweltverträglichkeitsberichtes verzögert. 
Radweg S 81 Lenz – Abzweig Tischlerei Casper
Aktuell wird das Grunderwerbsverfahren vorbereitet. Vom
Ausgang dieses Verfahrens ist der weitere Ablauf abhängig.
Vorbehaltlich des Grunderwerbs möchte die LISt Gesellschaft
für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistung
mbH den Bauauftrag für den Radweg noch in diesem Jahr
auslösen. Voraussetzung ist, dass alle Bauerlaubnisse rechtzei-
tig vorliegen und das Baurecht erteilt wird. 
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Termin Gemeinderatssitzung

Die nächste Gemeinderatssitzung findet voraussichtlich am
21.04.2021 um 19.00 Uhr statt. Um die auf Grund der
Corona-Pandemie vorgegebenen Abstandsregeln einhalten
zu können wurde als Sitzungsort das Feuerwehrgeräte-
haus/Dorfgemeinschaftshaus Böhla festgelegt. 
Den tatsächlichen Termin und die Tagesordnung entneh-
men Sie bitte der Bekanntmachung in den Schaukästen.                                  

M. Gajewi
Bürgermeisterin

Breitbandausbau in Priestewitz

Der Termin für den Baubeginn steht: am 19. April 2021 wird
mit den ersten Tiefbauarbeiten in Nauleis begonnen. Der offi-
zielle Spatenstich wird voraussichtlich am 04. Mai 2021 in der
Ortslage Nauleis erfolgen. Bis Anfang Mai wird die Deutsche
Netzbau GmbH in unserer Gemeinde ein Baubüro für Fragen
der Bürger zum Netzausbau einrichten, so dass auch kompe-
tente Ansprechpartner direkt vor Ort für Rückfragen zum Bau
zur Verfügung stehen werden. 

Förderrichtlinie 
Beschleunigung Grundschulbetreuung

Mit Schreiben vom 23.03.2021 ging der Gemeinde Pries-
tewitz der Zuwendungsbescheid für die beantragten Maß-
nahmen an unserer Grundschule zu. Mit Hilfe dieser Anteils-
finanzierung von 36.960 EUR kann die Gemeinde Priestewitz
die Sanierung der Laufbahn des Schulsportplatzes, die Er-
neuerung der Seilbahn und die
Beschaffung von Klassensätzen
höhenverstellbarer Stühle und
Tische sowie einem Klassensatz
Tablets (geschätzte Gesamtkosten
53.964,00 EUR) durchführen. Die
Umsetzung der Maßnahme muss
bis 31.12.2021 abgeschlossen sein. 

Corona-Testzentrum Priestewitz

Zur Unterstützung unserer Bürger und unserer Gewerbe-
betriebe hat sich die Gemeinde Priestewitz intensiv für die
Bereitstellung einer Testmöglichkeit im Gemeindegebiet stark
gemacht. Die Sporthalle Priestewitz erfüllt die strengen
Kriterien, das benötigte Hygienekonzept ist erarbeitet. Eine
Abstimmung hinsichtlich der Nutzungszeiten der Sporthalle
ist mit dem Förderzentrum Priestewitz erfolgt – Danke für
diese Unterstützung. Die rechtlichen Vorgaben wurden
zusammengetragen, offene Fragen weitestgehend geklärt. 
Die größte Hürde, die Gewinnung eines Betreibers des
Testzentrums, konnte auch genommen werden: Die ortsan-
sässige Gesellschaft Priestewitzer PflegeTeam mit Vertrauen
GmbH stellt sich voller Enthusiasmus dieser Aufgabe.
Vorgesehen ist – Stand Redaktionsschluss Amtsblatt – die
Öffnung des Testzentrums ab 07.04.2021, vorerst mit
Öffnungszeiten mittwochs von 15 bis 20 Uhr sowie samstags
von 9 bis 14 Uhr. Aktuelle Angaben finden Sie zeitnah

GEMEINDE 
PRIESTEWITZ
IM HERZEN DES LANDKREISES MEISSEN

Gemeinde Priestewitz 
vermietet und verpachtet

Kmehlen, Laubacher Straße 40, 2. OG rechts
2-Raumwohnung, 46,5 m², Heizung, Bad mit Wanne, Balkon

Kmehlen, Laubacher Straße 41, 2. OG rechts
2-Raumwohnung, 46,5 m², Heizung, Bad mit Wanne, Balkon

Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an die Gemein-
deverwaltung Priestewitz, Staudaer Str. 1, Zim. 203,
Frau Maron (Telefon/Fax 03522/5114-20/5114-14,
E-Mail: gemeinde@priestewitz.de).
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Öffentliche Beteiligung zum Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

„Photovoltaikanlage Medessen” der Gemeinde Priestewitz

Der Gemeinderat der Gemeinde Priestewitz hat in seiner Sitzung
am 24.03.2021 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Photovoltaikanlage Medessen" gebilligt und zur Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt
(Beschluss-Nr. 39/21).
Gleichzeitig wird die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch
die Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
und die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß
§ 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt.
Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich der Ortslage
Medessen. Er besteht aus drei Teilen und liegt nördlich angren-
zend an die Bahnstrecke Leipzig-Dresden und nördlich der
Bahnstrecke Weißig-Böhla. Er umfasst auf einer Fläche von
14,2 Hektar die Flurstücke 238/4, 239/7, 240/12, 240/19,
240/20, 240/21, 242/6, 242/7, 242/8, 242/9, 242/10, 243/9,
244/4, 244/6, 245/2, 255/9, 256/5, 257/6, 257/7, 257/9, 257/10,
260/18; 260/20, 260/21, 260/23, 260/24, 260/61, 260/62,
260/64, 260/65, 283/12, 283/13 (teilweise), 283/14, 283/15 und
283/20 der Gemarkung Medessen und ist nachfolgender
Abbildung zu entnehmen.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Photo-
voltaikanlage Medessen" mit Begründung und Umweltbericht,
dem Vorhaben- und Erschließungsplan sowie den nach
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der Zeit vom
08.04.2021 bis einschließlich 07.05.2021 in der Gemeindever-
waltung Priestewitz, Staudaer Straße 1, Zimmer 106, 01561
Priestewitz während der nachfolgenden Dienstzeiten öffentlich
ausgelegt.
Montag 7:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Dienstag 7:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mittwoch 7:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Donnerstag 7:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Freitag 7:00-12:00 Uhr

Parallel sind die Planunterlagen während des o. g. Zeitraums im
Internet auf den Websites

https://www.priestewitz.de/priestewitz/aktuelles.asp und
https://www.bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html

sowie über das zentrale Landesportal unter https://buergerbetei-
ligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite abrufbar.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind für
den Entwurf des Bebauungsplans verfügbar:

Im Rahmen der Begründung mit Umweltbericht und inte-
griertem Artenschutzfachbeitrag:
Informationen zum Bestand der Schutzgüter Fläche, Boden,
Wasser, Klima/Luft, Biotope, Flora und Fauna, Landschaftsbild,
Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit, Kultur- und
Sachgüter. Ausführliche Informationen zu den Auswirkungen der
Planung auf die einzelnen Schutzgüter (Versiegelung, Eingriffe in
den Boden, Verlust von Lebensräumen, Beeinträchtigung des
Landschaftsbilds) und Beschreibung der geplanten Vermeidungs-
maßnahmen und der Maßnahmen zur Kompensation von
Eingriffen in die Schutzgüter (u. a. Entwicklung von Grünflächen,
Heckenpflanzungen als Sichtschutz). Informationen zu im Plan-
gebiet potentiell vorkommenden streng und besonders geschütz-
ten Arten (z. B. bodenbrütende Vogelarten, Zauneidechse)
sowie geplanten Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen (z. B.

Bauzeitenregelung, Aufwertung von Flächen für die Zaun-
eidechse, Maßnahme zum Abfangen und Umsetzen von
Zauneidechsen) zur Vermeidung des Eintretens artenschutzrecht-
licher Verbote.

Im Rahmen bereits vorliegender Stellungnahmen aus der
frühzeitigen Beteiligung:
Informationen und Hinweise zum Umgang mit streng und beson-
ders geschützten Arten (Zauneidechse, bodenbrütende Vogel-
arten), zum Umgang mit Bodenmaterial während der Baumaß-
nahmen, Bedenken und Hinweise zum Entzug landwirtschaft-
licher Fläche und den Auswirkungen auf die ansässigen Land-
wirtschaftsbetriebe, Hinweise zum Umgang mit im Plangebiet
vermuteten Bodendenkmalen, zur Beschaffenheit des Bau-
grundes und zu im Plangebiet vorhandenen, natürlichen
Wasserabflussbahnen und zum Erosionsschutz sowie Vorschläge
zu geeigneten Pflegemaßnahmen.

Zudem sind als Anlage zur Begründung folgende Gut-
achten Bestandteil der auszulegenden Unterlagen:
Fachgutachten zur Bewertung der Blendwirkung durch Reflexion
an PV-Modulen mit Informationen und Prognosen zu den zu er-
wartenden Blendungen an den anliegenden Bahnstrecken und
möglichen Maßnahmen zur Vermeidung.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben.
Für Rückfragen steht das Büro Knoblich, Landschaftsarchitekten
BDLA/IFLA, Heinrich-Heine-Straße 13, 15537 Erkner, Telefon
(03362) 88361-0, Fax (03362) 88361-59, E-Mail beteiligung@bk-
landschaftsarchitekten.de zur Verfügung.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit
Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO und dem sächsischen Daten-
schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das
Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte dem Formblatt: „Informationspflichten bei der Erhebung
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB
(Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Priestewitz, 25.03.2021

gez. Gajewi
Bürgermeisterin

Räumlicher Geltungsbereich
(Auszug aus RAPIS, Raumplanungsinformations-
system Bauleitplanung)
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Öffentliche Beteiligung zum Entwurf 
der 1. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Gemeinde Strießen 
(seit 01.01.1999 Gemeinde Priestewitz)

Der Gemeinderat der Gemeinde Priestewitz hat in seiner
Sitzung am 24.03.2021 den Entwurf der 1. Änderung des
Flächennutzungsplans der Gemeinde Strießen gebilligt und
zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
bestimmt (Beschluss-Nr. 41/21).

Gleichzeitig wird die Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berührt werden kann, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und
die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß
§ 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

Der Geltungsbereich befindet sich nordöstlich der Ortslage
Medessen und umfasst den Geltungsbereich des in
Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Photovoltaik-
anlage Medessen“. Er besteht aus drei Teilen und liegt nörd-
lich angrenzend an die Bahnstrecke Leipzig-Dresden und
nördlich der Bahnstrecke Weißig-Böhla. Er umfasst auf einer
Fläche von 14,2 Hektar die Flurstücke 238/4, 239/7, 240/12,
240/19, 240/20, 240/21, 242/6, 242/7, 242/8, 242/9, 242/10,
243/9, 244/4, 244/6, 245/2, 255/9, 256/5, 257/6, 257/7,
257/9, 257/10, 260/18; 260/20, 260/21, 260/23, 260/24,
260/61, 260/62, 260/64, 260/65, 283/12, 283/13 (teilweise),
283/14, 283/15 und 283/20 der Gemarkung Medessen und
ist nachfolgender Abbildung zu entnehmen.

Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans der
Gemeinde Strießen mit Begründung und Umweltbericht
sowie den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird
in der Zeit vom 08.04.2021 bis einschließlich 07.05.2021 in
der Gemeindeverwaltung Priestewitz, Staudaer Straße 1,
Zimmer 106, 01561 Priestewitz während der nachfolgenden
Dienstzeiten öffentlich ausgelegt.

Montag 7:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Dienstag 7:00-12:00 Uhr und 13:00-18:00 Uhr
Mittwoch 7:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Donnerstag 7:00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr
Freitag 7:00-12:00 Uhr

Parallel sind die Planunterlagen während des o.g. Zeitraums
im Internet auf den Websites

https://www.priestewitz.de/priestewitz/aktuelles.asp und
https://www.bk-landschaftsarchitekten.de/beteiligungen.html
sowie über das zentrale Landesportal unter https://buergerbe-
teiligung.sachsen.de/portal/bplan/startseite abrufbar.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind
für den Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Strießen (seit 01.01.1999 Gemeinde
Priestewitz) verfügbar:

Im Rahmen der Begründung mit Umweltbericht und
integriertem Artenschutzfachbeitrag:
Angepasst an die Planungsebene des Flächennutzungsplans

erfolgt eine schutzgutbezogene Ermittlung, Beschreibung
bzw. Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen,
die mit der 1. Änderung des Flächennutzungsplans einherge-
hen. Abschließend erfolgt eine dreistufige Bewertung der
geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage bezüglich ihrer
Umweltverträglichkeit aufgrund der ermittelten Konflikt-
intensität. Diese Ermittlung und Bewertung erfolgt für die
Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, Biotope, Flora
und Fauna, Landschaftsbild, Mensch einschließlich der
menschlichen Gesundheit, Kultur- und Sachgüter. Detaillier-
tere Umweltinformationen sind im Rahmen des parallelen
Bebauungsplanverfahrens verfügbar.

Im Rahmen bereits vorliegender Stellungnahmen aus
der frühzeitigen Beteiligung:
Bedenken und Hinweise zum Entzug landwirtschaftlicher
Fläche und den Auswirkungen auf die ansässigen Landwirt-
schaftsbetriebe sowie Hinweise zum Umgang mit im Plan-
gebiet vermuteten Bodendenkmalen.

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist abge-
geben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan
unberücksichtigt bleiben.

Für Rückfragen steht das Büro Knoblich, Landschaftsarchi-
tekten BDLA/IFLA, Heinrich-Heine-Straße 13, 15537 Erkner,
Telefon (03362) 88361-0, Fax (03362) 88361-59, E-Mail
beteiligung@bk-landschaftsarchitekten.de zur Verfügung.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit
Art. 6 Abs. 1 Buchst. E DSGVO und dem sächsischen
Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Formblatt: „Informationspflichten
bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeits-
beteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO)“, welches mit aus-
liegt.

Priestewitz, 25.03.2021

gez. Gajewi
Bürgermeisterin

Räumlicher Geltungsbereich
(Auszug aus RAPIS, Raumplanungsinformations-
system Bauleitplanung)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
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Widerspruch gegen die Übermittlung von
Daten an Parteien, Wählergruppen u. a.

bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die
Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten
so genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister ertei-
len, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter be-
stimmend ist. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vor-
namen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift. Die Geburts-
daten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt
werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernich-
ten.

Eine Übermittlung erfolgt nicht:
- wenn der Betroffene für eine Justizvollzugsanstalt, ein

Krankenhaus, Pflegeheim oder eine ähnliche Einrichtung im
Sinne des § 52 BMG gemeldet ist,

- eine Auskunftssperre besteht oder
- der Betroffene der Datenübermittlung widersprochen hat,

bzw. widerspricht.

Dieser Auskunftserteilung nach § 50 Abs. 5 BMG kann jeder
Betroffene ohne Begründung widersprechen.

Der Widerspruch ist in der Gemeindeverwaltung Priestewitz
Staudaer Straße 1, 01561 Priestewitz schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen. Vordrucke erhalten Sie im
Meldeamt, Zimmer 108, bzw. auf der Hompage der Ge-
meinde Priestewitz unter Dokumente.

Gajewi
Bürgermeisterin

Stellenausschreibung

In der Gemeinde Priestewitz (ca. 3.200 Einwohner) ist für die
Dauer einer Elternzeitvertretung zum nächstmöglichen Zeit-
punkt die Stelle 

der/des Fachbediensteten für Finanzen (m/w/d)

voraussichtlich befristet bis zum 27.07.2022 zu besetzen. 

Erforderliche Qualifikation/Anforderungen:
- eine abgeschlossene wirtschafts- oder finanzwissenschaft-

liche Ausbildung oder die Laufbahnbefähigung für den
gehobenen oder höheren allgemeinen Verwaltungsdienst
und

- eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im öffent-
lichen Rechnungs- und Haushaltswesen oder in entspre-
chenden Funktionen eines Unternehmens in einer
Rechtsform des privaten Rechts

Persönliche Voraussetzungen:
- fundierte finanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse,

praktische Erfahrungen im kommunalen Bereich des
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens einschließlich
Bilanz- und Anlagenbuchhaltung sowie den angrenzenden
Rechtsgebieten 

- Selbständigkeit, sorgfältige und zuverlässige Arbeits-
weise, Organisationstalent, Flexibilität, Belastbarkeit und
Lernbereitschaft sowie überdurchschnittliche Einsatzbereit-
schaft 

- fundierte EDV-Kenntnisse, insbesondere sicherer Umgang
mit IT-Standardanwendungen/Finanzverfahren

- ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit 
- kommunikative und soziale Kompetenz, gute rhetorische

Fähigkeiten, Aufgeschlossenheit und Verhandlungsgeschick 

Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Leitung der Finanzverwaltung mit den Bereichen Kasse,

Steuern, Anlagenbuchhaltung und der Liegenschaftsver-
waltung

- Planung und Führung der gemeindlichen Haushaltwirt-
schaft, des Finanz- sowie Abgabewesens

- Durchführung des Haushaltsvollzugs und Haushaltsüber-
wachung

- Erstellung von Jahresrechnungen, Finanzstatistik und -be-
richte 

- Durchführung von Kosten-, Leistungs- und Wirtschaftlich-
keitsberechnungen

- Veranlagung von Beiträgen und Kalkulation von Gebühren
- Erarbeitung von entscheidungsreifen Vorlagen für die kom-

munalen Gremien und Teilnahme an den regelmäßigen
Sitzungen 

- Einführung der Umsatzsteuer

Sie erwartet:
- eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle

Tätigkeit (40 Wochenstunden)
- Vergütung nach TVöD

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
(inkl. Lebenslauf, Abschlusszeugnissen, Beurteilungen, Nach-
weis von Fortbildungen etc.) bis Mittwoch, den 05.05.2021
an die Gemeindeverwaltung Priestewitz, Personalabtei-
lung, Staudaer Straße 1, 01561 Priestewitz.

Schwerbehinderte Bewerber oder ihnen gleichgestellte
Bewerber werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksich-
tigt. Bitte legen Sie der Bewerbung dazu einen entsprechen-
den Nachweis bei. Bewerbungs- und Reisekosten werden
nicht erstattet. Eingereichte Bewerbungsunterlagen können
nur zurückgesandt werden, wenn ein ausreichend frankierter
Rückumschlag beigefügt wurde.  
Mit der Abgabe der Bewerbung erteilen Sie gleichzeitig Ihr
Einverständnis zur elektronischen Verarbeitung Ihrer persönli-
chen Daten bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Ein
Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich. Bis zum
Abschluss des Auswahlverfahrens werden Ihre personenbezo-
genen Daten unter Beachtung der Datenschutzgrundverord-
nung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG),
sowie des Sächsischen Datenschutzgesetzes (SächsDSG)
und des Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetzes
(SächsDSDG) in maschinenlesbarer Form im System gespei-
chert und ausschließlich für den Zweck dieses Verfahrens ver-
arbeitet und genutzt. Ihre persönlichen Daten werden ver-
traulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Die
ausführlichen Datenschutzhinweise finden Sie unter:
www.priestewitz.de/Datenschutz.  

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
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Die Feuerwehr der Gemeinde
Priestewitz informiert

Aus aktuellem Anlass (Mülltonnenbrand im Ortsteil Pries-
tewitz) möchten wir Sie zum Schutz und vor Verlust Ihres
Eigentums auf den Umgang mit Asche aus Öfen, Kaminen
und Grills hinweisen. 
Lassen Sie Asche in einem feuerfesten Behältnis an einem
sicheren Ort genügend abkühlen. Auch nach 24 Stunden
können in der Asche noch Glutnester vorhanden sein. 
Bitte achten Sie beim Entsorgen in der Mülltonne darauf,
dass sich keine Glutnester in der Asche befinden und sie
gut abgekühlt ist.

Ralf Reiche
Pressesprecher der FFw Priestewitz

Öffnungszeiten Gemeinde
Gemeindeverwaltung Priestewitz
Staudaer Straße 1, Telefon 03522/5114-0 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
Meldeamt
Montag 9.00 - 12.00 Uhr                  
Dienstag  9.00 - 12.00 Uhr u. 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag geschlossen
Wir sind bemüht, die Gemeindeverwaltung in der derzeitigen
Situation so lange wie möglich für den Publikumsver-kehr
offen zu halten. Bitte unterstützen Sie uns dabei und
betreten die Gemeindeverwaltung nur mit einem medi-
zinischen Mund-Nasen-Schutz oder einer FFP-2 Maske!

G E W E R B E V O R S T E L L U N G
Wir bauen, pflastern, pflanzen. Auch für Sie.
Die Firma Baustein Meißen GmbH wurde im August 2009 in Meißen gegründet.
Die Geschäftsleitung liegt in den Händen von Frau Undine Beulig. Anfang 2021
haben wir in Priestewitz, Staudaer Straße 2b unseren neuen Standort gefun-
den. Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Fachkräfte im Bereich des Straßen-
und Tiefbaus. Bereits jetzt garantieren wir, dass anstehende Projekte in guter
Qualität und Quantität von einem eingespielten Team erledigt werden. Unser
Leistungsspektrum umfasst Arbeiten im Bereich des Straßen-, Tief- und Land-
schaftsbaus. 
In den letzten Jahren wurden durch uns u. a. diese Objekte fertiggestellt:
• Landgestüt Moritzburg – Bewegungsfläche für Hengste, Paddockbau
• Evangelische Schule, Coswig – Neugestaltung der Freianlage nach Umbau
• Mehrgenerationenspielplatz in Niederau
• Neubau Evangelische Oberschule, Ullendorf –

Kunstrasenfußballfeld, Sprintstrecke, Pausenhof,
Parkplatz, Bepflanzung

• Christlicher Kindergarten St. Katharina, Großenhain –
Freianlagen, Garten- und Landschaftsbau

• Ländlicher Wegebau Diesbar-Seußlitz – 
„Weiße Mauer“

• Kindergarten „Wasserspiel“, Meißen – Neuanlage der Freiflächen

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
ALLEN JUBILAREN!

Allen Jubilaren und Jubelpaaren des
Monats April wünsche ich hiermit,
auch im Namen der Gemeindever-
waltung und des Gemeinderates, alles
Gute, Gesundheit und Wohlergehen.

Ihre Bürgermeisterin Manuela Gajewi 

Mehrgenerationenspielplatz 
in Niederau

Neubau Evangelische Oberschule, Ullendorf

Gern können Sie für Ihr Projekt mit uns einen Termin vereinbaren und unsere Leistungsfähigkeit persönlich testen.
Baustein Meißen GmbH · Staudaer Straße 2b · 01561 Priestewitz

Telefon 03521-406140 · Telefax 03521-406144 · E-Mail: info@baustein-meissen.de

Hinweis zur Entsorgung
pflanzlicher Abfälle

Bitte denken Sie mit Beginn des neuen Gartenjahres daran: 
Gartenabfälle und Grünschnitt gehören auf den eigenen
Komposthaufen, in die Biotonne oder zum Wertstoffhof
und nicht in die freie Natur oder den Wald! 
Auch ein Verbrennen dieser Abfälle ist untersagt. 

Wieltsch 
Sachbearbeiterin
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Stellenausschreibung

Zum 1. September 2021 suchen wir, die MAP Meißener
Agrarprodukte AG, eine/n Auszubildende/n (m/w/d) zum/zur 

Kaufmann/-frau für Büromanagement
an unserem Standort in 01561 Priestewitz.

Wir bieten:
- Einbindung in das kaufmännische Tagesgeschäft mit

Schwerpunkt Buchhaltung, Auswertung, Personalwesen.
- Selbstständiges Arbeiten und Arbeiten im Team.
- Anleitung durch erfahrene Kollegen.

Wir setzen voraus:
- Lern- und Leistungsbereitschaft
- Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Team- und Kommunikationsfähigkeit
- PC-Kenntnisse von Vorteil

Bewerbungen bitte schriftlich an MAP Meißener Agrarpro-
dukte AG, An der Schäferei 2, 01561 Priestewitz OT Baselitz
oder per E-Mail an: a.klaus@map-ag.de.

„Bald nach dem Matthiastag, 
da springen die Frösche in den Bach“

Unter diesem Leitsatz ist die Technische
Universität Dresden, in Zusammen-
arbeit mit dem Umweltforschungs-
zentrum Magdeburg und dem
Deutschen Verband für Landschafts-
pflege (DVL) Sachsen, in der Gemeinde Priestewitz auf der
Suche nach geeigneten Laich- und Landhabitaten für
Amphibien. Diese sollen ab Mitte März im Rahmen einer
Masterarbeit untersucht werden. 
Anwohner, Flächeneigentümer und Bewirtschafter, welche
Amphibienvorkommen kennen und an einer Aufnahme inter-
essiert sind, können sich gern an die unten angegebenen
Kontaktdaten wenden. Sollte ein Betreten der Flächen nicht
erwünscht sein, lassen Sie uns bitte ebenfalls eine kurze Nach-
richt zukommen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
DVL – Landesverband Sachsen e.V. 
Regionalbüro Meißen
Frau Stoschek
Neugasse 15, 01662 Meißen
stoschek@dvl-sachsen.de
Fon: 03521 4763009
https://www.dvl-sachsen.de/
Technische Universität Dresden 
Stefanie Koitsch 
stefanie.koitsch@mailbox.tu-dresden.de

Die Deutsche Bahn informiert:
Digitale Informationsveranstaltung 
zum Projekt Kottewitz–Weinböhla 

am 13. April 2021 ab 18 Uhr

Der Abschnitt Kottewitz–Weinböhla auf der Eisenbahn-
Ausbaustrecke Leipzig–Dresden (VDE 9) soll ausgebaut wer-
den. Die aktuelle Planung sieht vor, die Strecke mit einem
Tunnel durch den Kockelsberg zu begradigen. Dadurch kann

die Streckengeschwindigkeit wie in den angrenzenden
Abschnitten auf 200 km/h angehoben werden. Der Tunnel
wird ca. zwei Kilometer lang. Zusammen mit den anschlie-
ßenden Neubaugleisen verkürzt sich die Strecke um ca. einen
Kilometer. Dadurch verbessern sich die Reisezeiten von
Dresden sowohl in Richtung Leipzig als auch Berlin. Zudem
wird der Abschnitt mit moderner Elektronischer Stellwerks-
technik und dem Europäischen Zugbeeinflussungssystem
ETCS ausgerüstet.
Um Sie über die nächsten Schritte und den aktuellen
Projektstand zu informieren und Ihre Fragen zu beant-
worten, bieten wir eine digitale Informationsveranstal-
tung an.
Wann? Dienstag, 13. April 2021, 18 bis 19:30 Uhr
Adresse: https://slidesync.com/WwvzblQvlE (ab 13. April verfügbar) 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen können per
Chat gestellt werden. Es wird ein digitales Endgerät (PC,
Laptop, Tablet, Smartphone) mit Internetzugang und Laut-
sprecher benötigt.
Informationen zum Projekt finden Sie im Bauinfoportal unter
https://bauprojekte.deutschbahn.com/p/vde9. Für Fra-
gen stehen wir Ihnen per E-Mail unter vde9@deutsche-
bahn.com zur Verfügung.

Medieninformation des Statistischen
Landesamtes des Freistaates Sachsen

Amtliche Haushaltsbefragung – Mikrozensus 2021
Jährlich wird im Freistaat Sachsen – wie im gesamten Bundes-
gebiet – der Mikrozensus durchgeführt. Der Mikrozensus
(„kleine Volkszählung”) ist eine gesetzlich angeordnete Stich-
probenerhebung mit Auskunftspflicht, bei der ein Prozent der
sächsischen Bevölkerung (rund 20.000 Haushalte) von Januar
bis Dezember zu Themen wie Haushaltsstruktur, Erwerbs-
tätigkeit, Arbeitsuche, Besuch von Schule oder Hochschule,
Quellen des Lebensunterhalts, usw. befragt werden. Um
die Situation auf dem europäischen Arbeitsmarkt sowie
die Lebensbedingungen der Menschen in Europa beurteilen
zu können, sind international vergleichbare Daten zu
Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Einkommen und Gesundheit
unverzichtbar. Das Mikrozensus-Frageprogramm in 2021 ent-
hält daher neben Fragen der EUweit durchgeführten Befra-
gungen zur Arbeitsmarktbeteiligung, zu Einkommen und
Lebensbedingungen sowie zur Internetnutzung auch Fragen
des Zusatzprogramms zum Gesundheitszustand.
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach den
Regeln eines objektiven mathematischen Zufallsverfahrens.
Dabei werden nicht Personen, sondern Wohnungen ausge-
wählt. Um auch Aussagen über Veränderungen und Ent-
wicklungen in der Bevölkerung treffen zu können, werden die
ausgewählten Haushalte in der Regel bis zu viermal (maximal
zweimal innerhalb eines Jahres) befragt.
Die Befragten können sich entweder telefonisch von geschul-
ten Erhebungsbeauftragten befragen lassen oder den
Mikrozensus-Fragebogen eigenständig online oder auf Papier
ausfüllen.
Die Erhebungsbeauftragten legitimieren sich mit einem
Sonderausweis des Statistischen Landesamtes. Sie sind zu den
entsprechenden Gesetzen und den einschlägigen Bestim-
mungen des Datenschutzes belehrt und zur Geheimhaltung
verpflichtet. Alle Einzelangaben werden geheim gehalten und
dienen ausschließlich den gesetzlich bestimmten Zwecken.
Auskunft erteilt: Stefan Meller, Tel. 03578-332110
mikrozensus2020@statistik.sachsen.de
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Medieninformation des Sächsischen
Staatsministeriums für Regionalentwicklung

zum Landeswettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft”

Dorfwettbewerb: Anmeldefrist nochmals verlängert 
Sächsische Orte mit bis zu 3.000 Einwohnern können sich
noch bis Ende November 2021 für den 11. Sächsischen
Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ anmelden.
Bisherige Anmeldungen bleiben bestehen. Grund für die
nochmalige Verlängerung der Anmeldefrist sind die Ein-
schränkungen aufgrund von Corona.  

Dorfwerkstätten werden weitergeführt 
Mit der Fristverlängerung soll auch die „Dorfwerkstatt“ in
diesem Jahr weitergeführt werden. In der Dorfwerkstatt kön-
nen sich die Orte eine professionelle Begleitung bei der Vor-
bereitung des Wettbewerbs einholen.

Die neuen Termine für den Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ 
- Neue Anmeldefrist: 30. November 2021 
- Wettbewerb in den Landkreisen: Frühjahr 2022 
- Sächsischer Landeswettbewerb: Herbst 2022 
- Bundeswettbewerb: 2023 

Weitere Informationen und Anmeldung 
Dorfwettbewerb: 
https://www.laendlicher-raum.sachsen.de/unser-dorf-hat-
zukunft.html 
Dorfwerkstatt: 
https://www.laendlicher-raum.sachsen.de/dorfwerkstatt-
2020-9232.html 

Digitale Ehrenamtsplattform für Sachsen
im Landkreis Meißen gestartet

Die Plattform www.ehrensache.jetzt ist ein Angebot der
Bürgerstiftung Dresden. Ziel ist es, einfachen und flexiblen
Zugang – ähnlich einer App – zu einem lokalen Engagement
zu ermöglichen und auch jungen Interessierten den Ein-
stieg zu erleichtern. Gemeinnützige Träger, Vereine und
Initiativen aller Engagementbereiche, die Ehrenamt binden,
können kostenfrei ein Inserat veröffentlichen und ehrenamt-
liche Unterstützung finden. Eine Besonderheit: Freiwillige
können auf der Plattform ihr Gesuch inserieren und ihre Hilfe
anbieten. 
„Wir arbeiten dabei eng mit schon existierenden Unterstüt-
zungsangeboten zusammen und wollen diese um ein digita-
les Angebot ergänzen. Nach ersten Anfragen von Freiwilligen
freuen wir uns, die Plattform für den Landkreis Meißen anbie-
ten zu können“, so Alexander Weiß von der Bürgerstiftung,
der als Koordinator im Landkreis Meißen unterwegs ist.
Das Pilotprojekt gibt es seit 2019 – mit dem Landkreis Meißen
sind dann insgesamt sechs Landkreise in Sachsen am Start:
https://lkmeißen.ehrensache.jetzt 
Bis Ende 2022 wird die Plattform in allen sächsischen Land-
kreisen zur Verfügung stehen. 
Kontaktdaten
Alexander Weiß
Tel.: 0151-54881732
E-Mail: weiss@buergerstiftung-dresden.de

Kostenfreier Fördermittel- und
Finanzierungsprechtag in der Wirtschaftsförderung

Region Meißen (WRM) GmbH

Die Sächsische AufbauBank (SAB) bietet am
20. Mai 2021 im Landkreis Meißen eine indi-
viduelle Beratung zu den Förderprogrammen
des Freistaates Sachsen vor Ort an. Der Be-
ratungstag findet in den Räumen der WRM
GmbH, 01662 Meißen, Neugasse 39/40 –
1. Stock von 9:00 bis 16:00 Uhr statt. Sollten aufgrund von
Corona keine Vorort-Termine möglich sein, bieten wir Ihnen
gern ein telefonisches Beratungsgespräch mit der Sächsischen
AufbauBank an. Eine Anmeldung für Existenzgründer und
Unternehmen ist telefonisch oder per E-Mail bei der WRM
GmbH möglich. Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Vorab-
information, bis spätestens zur Anmeldefrist, an post@wrm-
gmbh.de zu.
Kontaktdaten & Information
E-Mail: post@wrm-gmbh.de
Telefon: 03521/ 47608-0
Anmeldefrist: 14. Mai 2021
Termin: 20. Mai 2021
Vorabinformation:
www.wirtschaftsregion-meissen.de/aktuelles/veranstaltungen.html

Buchungsstart für SCHAU REIN! – Woche
der offenen Unternehmen Sachsen

Ab dem 26. April 2021 können sich
Schüler wieder zur SCHAU REIN! -
Woche der offenen Unternehmen
Sachsen unter www.schau-rein-
sachsen.de anmelden. Die sachsen-
weite Initiative bietet vom 21.-26.
Juni 2021 Schülern ab der 7. Klasse der Oberschulen, der
Gymnasien und Förderschulen die Möglichkeit, Einblicke in
den Arbeitsalltag von zahlreichen Unternehmen und Insti-
tutionen aus dem Landkreis Meißen zu gewinnen und sich
frühzeitig über Ausbildungs- und Studienangebote sowie be-
rufliche Perspektiven in der Region zu informieren. 
Vielfältige Angebote, wie Betriebsbesichtigungen, Technikvor-
führungen oder die Herstellung kleiner Werkstücke geben
Schülern die Gelegenheit herauszufinden, welche Arbeits-
abläufe und Tätigkeiten sie in ihrem Wunschberuf erwarten
und ob diese den eigenen Interessen und Stärken entspre-
chen. Geschäftsführer, Mitarbeiter und Auszubildende geben
dabei gern Auskunft über Anforderungen und Voraussetzun-
gen für den jeweiligen Beruf.
Für einzelne Kommunen des Landkreises Meißen werden
SCHAU REIN! - Tage (siehe Internetlinks) angeboten, so dass
die Schüler mehrere Berufsbilder auch in ihrem Heimatort
erkunden können.
21.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Riesa www.t1p.de/Rie-2021
21.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Lommatzsch www.t1p.de/Lom-2021
22.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Ebersbach www.t1p.de/Ebe-2021
22.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Großenhain www.t1p.de/Grh-2021
22.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Gröditz www.t1p.de/Groe-2021
23.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Klipphausen www.t1p.de/Klip-2021
23.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Meißen www.t1p.de/Mei-2021
23.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Nossen www.t1p.de/Nos-2021
24.6.2021 SCHAU REIN!-Tag in Radeburg www.t1p.de/Rbg-2021
24.6.2021 BiT Coswig/Radebeul www.t1p.de/BIT-2021
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Was lange währt, wird gut... 

Eine tolle Idee landete im letzten Frühjahr in der Grundschule
Priestewitz. K. Herrmann (Meißener Agrarprodukte AG)
fragte an, ob die Kinder im Werkunterricht mal Nistkästen
bauen könnten. Nach kurzer Absprache folgte durch ihn eine

Bestellung und die
Kinder waren spontan
begeistert, als es direkt
los ging. Gemeinsam
wurde gesägt, geschlif-
fen, genagelt... und
sogar farbig gestaltet.
Das alles war genau vor
einem Jahr und die
,,fleißigen Handwerker“
sind nun an den weiter-
führenden Schulen. 
Großes Lob und danke
noch mal an euch.
Anfang März kamen die kleinen Unikate nun aus dem
,,Winterschlaf“ und fanden rund um die Schule einen passen-
den Platz. Für die gesponserte Aktion großes Dankeschön
und auf weiterhin gute Zusammenarbeit.                 K. Döhnert 

Dipl.-Ingenieur Vasyl Kovalchuk
Dienstleistungsservice rund um Haus, Hof und Garten · Fahrleistungen mit Mietwagen

Laubacher Straße 3 · 01561 Priestewitz OT Kmehlen · Tel. 035249/796242 · Funk 0178/6368524 · E-Mail: k-vasyl@t-online.de

Meinen verehrten Kunden sowie allen Bürgern 
der Gemeinde wünsche ich ein frohes Osterfest!

Lenzer Frühling 2021
Anstelle des umfangreichen „Lenzer Frühlings 2021” wird
am 18. April zu einem „musikalischen Gottesdienst zum
Lenzer Frühling” eingeladen. Dieser soll um 15 Uhr in der
Lenzer St. Peterkirche beginnen. Für frohe Frühlingslieder
sorgt die Dresdner Sängerin Gretel Wittenburg, die dabei
Teile ihres umfangreichen Repertoires darbietet. Es gelten
die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnung.              
S. Zehme, Pfr.

Gottesdienste im April 2021
Gottesdienste Lenz und Wantewitz

Karfreitag, 02.04. 9.00 Uhr Lenz (Pfr. Zehme)
10.30 Uhr Wantewitz (J. Wilzki)

Ostersonntag, 04.04. 9.00 Uhr Wantewitz mit Taufe 
Einführung Ortsausschuss 
(Pfr/n. Zehme)
10.30 Uhr Lenz Einführung 
Ortsausschuss (Pfr/n. Zehme) 

Sonntag, 11.04. 10.30 Uhr Wantewitz (Pfr. Pohl)
Sonntag, 18.04. 15.00 Uhr Lenz 

musikalischer Gottesdienst 
zum Lenzer Frühling

Sonntag, 25.04. 9.00 Uhr Wantewitz (Pfrn. Zehme)
Sonntag, 02.05. 10.30 Uhr Lenz (Pfr. Schubert)

Gottesdienste Skassa und Strießen
Karfreitag, 02.04. 10.30 Uhr Skassa (Pfr. Pohl)
Ostersonntag, 04.04. 10.30 Uhr Strießen (Pfr. Pohl) 

Thema 7: Die Emmasusjünger
Sonntag, 11.04. 10.30 Uhr Skassa 

(Verk: M. Uhlmann)
Sonntag, 18.04. 9.00 Uhr Strießen (Pfr. Pohl)
Sonntag, 25.04. 9.00 Uhr Skassa (Pfr. Pohl)
Sonntag, 02.05. 9.00 Uhr Strießen (Pfr. Pohl)

Gottesdienste Diesbar-Seußlitz
Karfreitag, 02.04. 10.30 Uhr Seußlitz (Pfr. Adolph)
Ostersonntag, 04.04. 9.00 Uhr Merschwitz (Pfr. Adolph) 

Abschluss der Bibelwoche 
Thema 7: Die Emmasusjünger

Freitag, 09.04. 15.00 Uhr Merschwitz 
Seniorenheim (Pfr. Adolph)

Sonntag, 11.04. 10.30 Uhr Seußlitz (Pfr. Adolph)
Sonntag, 18.04. 10.30 Uhr Merschwitz 

(Pfr. Schubert)
Sonntag, 25.04. 9.00 Uh Seußlitz (Pfr.n. Zehme)
Sonntag, 02.05. 10.30 Uhr Merschwitz (Pfr. Pohl)

Müllentsorgung April 2021
Entnommen dem Abfallkalender des Zweckverbandes Ab-
fallwirtschaft Oberes Elbtal – Angaben ohne Gewähr

Restabfall – Schwarze Tonne: 06./19.04.2021

Bioabfall – Braune Tonne: 01./09./15./22./
29.04.2021

Papier – Blaue Tonne: 22.04.2021

Gelbe Tonne: 01./15./29.04.2021

Vierradbehälter 660 und 1.100 Liter
Restabfall: Freitag
Papier: Donnerstag
Gelbe Tonne: Donnerstag
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Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall kann das entscheidend sein für rasche Hilfe durch Arzt oder Rettungsdienst.

Wohnung in Priestewitz zu vermieten

Ab 01.04.2021, 2-Zimmer, 70 m², Laminat und Fliesen, Bad
mit Badewanne, Dusche und Fenster, Zentralheizung, große
Terrasse, Hauswirtschaftsraum, Stellplatz vorhanden. 
Weitere Angaben unter Tel. 0176/64431582.

Verm. sofort: 2-Zi-Whg., EG ca. 60 qm, Küche, Bad
m. Du/Badew., Fußbodenhzg., Terrasse, Garten-
nutzg. mgl., in Bhf. Böhla.
Weitere Informationen unter 030/5349625 oder
0175/5588611.


